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zu ziehen. In die Kommission werden gewählt: Präsident Anteilen,
Referent Bärtschi und Seminardirektor Rüegg.

4. Betreffend eine Eingabe ber Kreissyncde Aarberg, worin sich

dieselbe beschwert, daß den Kreissynoden das letzte Projekt-Gesetz
über die Mädchenarbeitsschulen nicht zur Begutachtung vorgelegt worden

sei, wird beschlossen, der Kreissynode zu erwidern, es sei seiner Zeit
H1858) der bezügliche Gesetzes-Entwurf nach gesetzlicher Vorschrift
begutachtet worden, und die Erziehungsdirrktion habe, nachdem sie

diesen Entwurf mit Berücksichtigung des Synodalgutachtens umgear-
beitet, es nicht für nothwendig erachtet, noch einmal vor die Synode
zu treten. Tie Vorsteherschaft erklärte sich seiner Zeit mit dieser

Auffassung der Erziehungsdirektion einverstanden.
5. Tie Kreissynode Thun wünscht, es möchte die Vorsteher-

schaft zur geeigneten Zeit auf eine Modifikation der neuen „Ordnung"
des kirchlichen Religionsunterrichts hinwirken und hebt als wesentliche

Aenderungen hervor:
n) Die kirchliche Unterweisung ist auf einen einjährigen Kurs

zurückzuführen.

d) Die Zahl der wöchentlichen Unterweisungen und ihre jewei-
lige Dauer ist, wie auch der Umfang des Memorirstoffes,

genau zu bestimmen.

e) Der Lehrer ist von der Abhaltung der Winterkinderlehren zu

dispensiren.
Es wird beschlossen, daß während des Provisoriums die ge-

machten Erfahrungen unter Vernehmlassung sämmtlicher Kreissynoden

vollständig zu sammeln seien, und daß auf den Zeitpunkt einer defi-

nitiven Ordnung der fraglichen Verhältnisse die Ansichten und Wün-
sche der Lehrer nochmals dem Tit. Regierungsrathe vorgelegt werben

sollen. N. B. Schnlzeitung.
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Die Lehrmittelkommission bietet uns hier ein recht praktisches,

gediegenes Werklein, das sich den andern bereits von ihr ausgear-
beiteten Lehrmitteln, durch welche die Fortentwicklung der bernischen

Primärschule schon so wesentlich gefördert worden ist, würdig anreiht.
Das Uebungsbnch im Rechnen schließt sich genau den bezüglichen For-
derungen im obligatorischen Unterrichtsplan an, indem es im 1. Heft
H4. Schuljahr) die Erweiterung des Zahlenraumes bis in die Tan-
sender und die vier Spezies in diesem Zahlenraume; im zweiten Heft
H5. Schuljahr) die Erweiterung des Zahlcnraumes bis in die Tau-
sender und die vier Spezies in diesem Gebiete, und endlich im dritten
Heft H6. Schuljahr) die Erweiterung des Zahlenranmes und die Ent-
Wickelung des Gesetzes der dekadischen Zahlbildung, die vier Spezies
mit reiner Zahl in beliebigem Zahlenraume, das Resolviren und Re-

duziren, die vier Spezies mit benannten und den Dreisatz mit ganzen

Zahlen enthält.
Die Ausgaben, theils neu, theils den bei uns eingebürgerten

Handbüchern und Sammlungen von Lehrer Egger, Zähringer u. A.
entnommen, sind durchaus passend und in solcher Anzahl geboten, daß
das Lehrmittel den vorhandenen Bedürfnissen vollständig zu genügen

vermag. Das Kopfrechnen, das noch häufig in unsern Schulen zu

wenig gepflegt wird, findet eine seiner Wichtigkeit entsprechende Be-
rücksichtigung, was uns besonders wohlgefällt. Die Einthcilnng in
Hefte für jedes Schuljahr ist sehr praktisch, und die Verkaufspreise
sind außerordentlich billig, indem jedes Heft zu 10—15 Rp. bezogen

werden kann.

Das Uebungsbuch ist für die H a n d des Schüler s be -

stimmt, bietet diesem einen reichhaltigen, zweckmäßigen Stoff zu

stiller Beschäftigung, und gewährt so dem Lehrer im Fache des Rech-

nens bedeutende Erleichterung; durch seine ganze Anlage ist es in
jeder Beziehung geeignet, einen gründlichen, w o hlg e o rd -
n eten innig zusammenhängenden R c ch n u n g s u n -
terricht kräftigst zu fördern. Wir sprechen, wie billig,
den Bearbeitern den wärmsten Dank aus. Möge vas Lehrmittel bald
in allen unsern Mittelklasten eingeführt sein und zur Förderung des

Jugendunterrichtes reichlich beitragen!
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